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Betr . Zuckerverlauf.
Gegen jeden Nmumerabschnitt 6 der Zuckerkarte deS lln»

terlahnkreiseS können in der Zeit vom 7. bis 90. Avril 1917.
in den Kolonialwarengeschäften

750 Gcamm Zucker oder KaudiS
entnommen werden . Die Herren Bürgermeister werden er¬
sucht, dies ortsüblich bekannt zu machen.

Diez,  den 4. Slpril 1917.
KreiSzuckerftelle.

M . 3470. Diez,  den 3. April 1917.

« » die Herren Bürgermeister
der In Betracht kommende» Semeinde « !

Betr . Metallversand.
Seit 30. d. Mts . besteht auf den preußischen Staats-

bahrrn Stückgutssperre , die voraussichtlich einige Wochen
dauern wird ; da hierdurch auch die Metallsendunoen betragen
werden, so ersuche ich Sie , mit dem Anrollen der Stückgut¬
sendungen nicht eher zu beginnen als bis Sie nach vorher .gem
Benehmen mit der Güterabfertigung sich die Ueberzeuauna ver-
schafft haben , daß die Metalle auch wirklich zuM Versand
angenommen werden.

Der Borsitzende de » Arei » a « » sch« sse » .
Anfteistaftt.

J .-Rr . Fl . 197. Diez, den 4. April 1917.
« » die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Auf Anordnung der Bezirksfleischstelle ersuche ich, mir
bestimmt bis prn Dienstag , den 10. April ds . Js . zu be¬
richten : 1. wieviel Rindvieh hallende Haushaltungen in
Ihrer Gemeinde vorhanden sind, 2. wieviel Haushaltungen
nur 1 Stück Rindvieh besitzen, 3. wieviel Haushaltungen
2 Stück Rindvieh besitzen(Kälber zählen nicht).

Der Termin ist unter allen Umständen genau einzu¬
halten . Die Berichte sind unmittelbar an die Kreisfleisch-
stelle in Diez zu richten.

%vt»arsitzende W# Krei»a«SsK«fie».

Krieglministeriu « .

Bekanntmachung
Nr. ?». 123/3. 17. K. N A ,

tetreffeud Beschlagnahme und Bestandserh'bung
von Rohdachpappen und Dachpappen aller Arten.

Bom 5. April 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Ersuchen des Kö¬

niglichen Kriegsministeriums hiermit ' zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht mit dem Bemerken , daß, soweit nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach
8 L *) der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 357)
in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen vom
9. Oktober 1915 und vom 25. November 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S 045 und 787) und vom 14 September 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen die Mel¬
depflicht nach 8 5 **) der Bekanntmachungen über Vor-
ratserhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und
21 Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 54, 549 und 684) be¬
straft wird . Auch kann der Betrieb bes Handelsgewer . eS ge¬
mäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver ^ „ iger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl S . 603) untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Zahl oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark wird , sofern nicht nach de» allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft

2. wer nnbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand belseite-
schofst, beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft »der
kauft oder ein anderes Veräußerung ?- oorr CrwerbSgeschäft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegrnstänse
zu verwahren und pfleglich zn behandeln , zuwieerhan-
delt;

4. wer den nach 8 S erlassenen Ausführunpdbestimmiutg « ,
zuwiderhandelt.
"*) Wer vorsützlich die Auskunft , zu der er auf « stuft

kiftiei » erardnung verpfistbwt ist. nicht in d« gchatztair Ketst
«rtrift »ftfi wiffnNNG unrichtige »der rmda« ständige A«.

- - - 'uriii'n'fVii rirx' -fin-1' -fin*' < rv .i■-
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die do,geschriebenen Lngerbiichrr einzurichten over zu fi!b-
reu untrrlckßr . Wer fahrlässig die Auskunft , zu ver er
ans Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga¬
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mork oder
im Nndermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft . Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die dorgeschcir-
denen Lageriücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

8 1.
Bo « der rvekannlmachun« detrostene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen : sämtliche
vorhandenen und weiter hergestellten Rohdachpappen , Teer¬
dachpappen und teerfreie Dachpappen jeder Art und Stärce.

8 2.
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände wer¬
den hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Bornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftltche Verfügungen über sie nichtig
sind Ten rechtsgeschästlichen Verfügungen stehen Versügnngen
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrest¬
vollziehung erfolgen.

Als unerlaubt gilt bereits das Zerschneiden der beschlag¬
nahmten Gegenstände.

8 4.
BeräutzerungSerlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung
der beschlagnahmten Gegenstände in folgenden Fällen er¬
laubt:

1 zur Erfüllung eines Auftrags des Königlichen Ingenieur-
Komitees ; ,

£ zur Erfüllung derjenigen Aufträge aus am Stichtage
(8 8) vorhandenen Vorräten , welche bis zum 5. April
J917 von einer staatlichen oder kommunalen Behörde
erteilt waren , vorausgesetzt , daß auch alle auf diese Lie¬
ferungen bezüglichen Zwischen- und Untervertrqge bis
zum 5. April 1917 abgeschlossen worden sind;

o. aus Grund eines Freigabescheins.
Vordrucke der Freigabescheine sind von dem Kriegsans,chuß

der Rohpappen - und Dachpappenindustrie , Berlin NW., To-
rotheenstraße 31, anzufordern , von dem Bauherrn für jeden
Bau besonders in dreifacher Ausfertigung ansznfüllen und
an den Kriegsausschuß der Rohpappen - und Tachpavpenin-
duftrie einzusenden.

Die Entscheidung auj den gestellten Antrag erfolgt durch
Pie Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen .Kriegs
Ministeriums. ' ^ ^

8 6-
Berarbeitungserlanbni ».

Trotz Ser Beschlagnahme ist erlaubt:
t tote Verarbeitung von Rohdachpappen zu Dachvapven;
2. die Verarbeitung derjenigen Mengen , deren Beräizßerung

und Lieferung gemäß 8 4 gestattet
3. den Selbstverarbcitern und Selbstverbrauchern die eiir-

malige Verarbeitung einer Gesamtmenge von je 2000 Qua¬
dratmeter Rohdachpappe und Dachpappe ans den eigenen
Vorräten.

Meldepflicht.
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände

sß 1s unterliegen einer monatlichen Meldepflicht , sobald und
solange die Vorräte eines Meldepsiichtigen (8 71 die Hur
einmaligen Verarbeitung freigegebinrn Mengen <.8 5 Ziffer 8>
Mscheigen.

verpflicht et find:
t alle Personen ^ welche Gegenstände der in, 8 t be^ lchneten

Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres Han¬
delsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen »der
verkaufen:

2 gewerbliche Unternebmer , in deren Betriebe solch- Gegen¬
stände exzeugt oder verarbeitet werden;

3 . Kommunen , öffentlich rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände.
Vorräte , die sich am Stichtage (8 8) nicht im Gewahrsam

des Eigentümers befinden , sind sowohl von dem Eigentümer
ols auch von demjenigen zu melden^ der sie an diesem Taa>
im Gewahrsam hat (Lagerhalter usto.)

Neben demjenigen , der die Ware im Gewahrsam hat , ist
auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem Lager¬
halter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten übergeben
hat.

Tie nack dem Stichtage eintresfenden , vor dem Stichtage
sckon abgesandten Vorräte sind nur von dem Empfänger zu
melden

8 8
Stichtag nnd Meldefrist

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung o: r am
Beginn des 5. April 1917 (Stichtag ) tatsächlich vorhandene
Bestand , bei den späteren Meldungen der am Beginn des zehnten
Tages eines jeden Monats (Stichtag ) tatsächlich vorhandene
Bestand maßgebend . J

Die erste Meldung ist bis zum 15. Älpvil 1917, die spä¬
teren Meldungen sind bis zum zwanzigsten Tage eines jeden
Monats an oas Webstoff-Meldeamt der Kriegs -Rohstoff-Ab.
tnlung des Königlich-Preußischen Kriegsministeriums , Ber¬
lin SW . 48, Verl . Hedemannstraße 10, zu erstatten.

8 9.
Art der M. ldnng.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Meldeschei¬
nen zu erfolgen , die bei der Kriegs -Richstoff-Mteilnng ' des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Sektion Bst. (Por-
druckverwaltung ) unter Angabe der Vordrncknummer Bst 1274b
anzusordcrn sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Unter--
schrist und mit genauer Adresse zu versehen.

Ter Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen äls -ur
Beantwortung ver gestellten Fragen nicht verwandt werden.

Aus einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte ein und
desselben Eigentümers oder ein und derselben Lagecstelle
gemeldet werden.

Auf dze Vorderseite der zur Uebcrsendung der Meldung
benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu setzen:

„Betrifft Tachpappenbeschlahnahme ."
Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausfer¬

tigung (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von dem Menenden
lei seinen .Geschäftspapieren zurückzubehalten

§ 10.
Lagerdnch und Au- ku«ft»e»1eilung

Jeder Meldepslicluige (8 7) hat ein Lagerbuch, zu führen , aus
dxm vde Acnderung in de.n Borratsmengen >md ihre Ver¬
wendung ersichtlich sein muß.

Beauftragten Beamten der Militär - oder Volizeibehöroen
ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuchs sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten , in denen melbevslichtige Gegen¬
stände zu vermuten sind.

8 11.
Ausvaymen von der BekavntMLHunz.

Von den Anordnungen dieser Bekanntmachung sind aus¬
genommen:

1. Dachpappen , welche sich im Besitz oder Eigentum des
Kgl Ingenieur -Komitees befinden;
ß  im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche Dach¬

pappen und Rohdachpappen;
3. die Dachpappen und Rohdachpappen , die beim Inkraft¬

treten dieser Bekanntmachung zur Verwendung für einen
Bau bereits auf der zugehörigen Baustell ? lagerten;

4 die nach dem 5. April 1917 aus dem Reichsausland (nichr
aus dem Zollausland ) eingeführten Dachpappen und Roh»
dachpavpen. Die besetzten feindlichen Gebiete gelten nicht
al4 ReichSanSland im Mnne dieser Bestimmungen.
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mlniflerh .m«, SSerttn SW . 48, « erl . tz -demannstrotz » 10, ' **
richten und am Kopf des Schreibens mit der Aufschrift:

„Betrifft Dachpappenbeschlagnahme."
>Yu versehen.

Die Entscheidung über Ausnahmebewilligungen bezüglich
der Bestimmungen über Meldepflicht und Lagerbucĥührung
f-ckält sich der Unterzeichnete zuständige Militärbefehishabrr vor.

z is.
Ansraaen «nv Anträge

, Anfragen und Anträge, die die Meldepflicht (§§6 bis 10)
betreffen, sind an das Webstoff-Meldeamt der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministerium.S, Ber¬
lin SW . 48, Verl. Hedemannstraße 10, alle übrigen An¬
fragen und Anträge, die diese Bekanntmachung betreten , sind
an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion Pa . des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verl . Hede¬
mannstraße 10, zu richten und am Kops des Schreibens mit der
Aufschrift:

„Betrifft Dachpappenbeschlagnahme."
zu versehen.

8 13.
Jnkrasttrete«

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 5. April 1917 in
Kraft.

Frankfurt (Main ), den 5. April 1917.
Stellv . Generalkommando XVHI. A. K

Eoblenz,  den 5. April 1917.
Kommandantur ver Festung

Loblenz»Ehrenbrei ,stein.
gez. v. Luckwald,

Generalleutnanr und Kommandant.
1a 1, 5271/3. 17.

J .-Nr . II. 3182. Diez,  oen 4. April 1917.

Bekanntmachung.

zu belasse ave V -rrewemena » wln > aus «y , Kg. ,
dabei entsprechen einem Kilogramm Brotgetreivr 940
Gramm Mehl.

3. Die bisher nach Maßgabe des Rundschreibens vom
14. Februar d. I . — R . M . 661 — erfolgte Lieferung von
94 v. H. Mehl seitens der Reichsgetreidestelle au nichtselbst-
wirtschaftende Kommunalverbände in Höhe öis zu 10 v. H.
des Bedarssanterls der versorgungsberechtigten Bevölkerung
zu Zwecken der Brotstreckung bezw. die Freigabe entsprechen¬
der Gctrcrdemengen an selbstwirtschastende Äommunalber-
bände zui Ermahlnng aus eigenen Bestünden , wird ein¬
gestellt.

4. Die an jugendliche Personen im Alter von 12 bis ein-
schließlich 17 Jahren gewährte sogenannte Jugendlichen¬
zulage von 50 Gramm Mehl auf den Kops und Tag fällt
weg

5. Di« den Koinmnnalverbänden zur Zeit zu Zwecken
der Gewährung von Schwerarbeiter - und Schwerstarbeiter-
zulagen besonders zugeteilten Mehlmengen werden um je
25 v . H. gekürzt.

6 . Tie Festsetzungen zu 1 bis 5 treten init dem 16.
April in Kraft.

Wir ersuchen die Konununalverbänöe ergebenst, die nö¬
tigen Vorkehrungen zu treffen , um ihre Verbrauchsregelung
den neuen Vorschriften anzupassen . Tie Aenderungen müssen
unbedingt vom 16. April d. I . ab durchgesührt werden.

Int übrigen bemerken wir noch, daß die selbstwirt-
schastendcn Kommuitalverbände zur Selbstwrrtschaft und
ebenso die landwirtschaftlichen Betriebsunternehmcr zur
Serbstversorefltng Getreide nur noch bis zum 15. August d. I .,
nicht mehr bts zum 15. September , zurückbehalten dürfen.

Hierüber ergeht noch eine besondere Anordnung des
Herrn Preußischen Staatskommissars für Volksernährung.

Preußisches Landetz-Getreide-Amt.
l)r. Kleiner.

An sämtliche Preußischen Kommunalderbänd -,

Betrifft : Brstversorgung.
Nachdem die tägliche Mehlmenge herabgesetzt worden

ist, ist eine Abänderung der voin Kreisausschuß erlassenen
Bestimmungen erforderlich geworden . Demzufolge ver¬
öffentliche ich nachstehend:

1. die Anordnung des Preußischen Landcs -Getreide -Amts
vom 23. März 1917:

2. die Verordnung des Kreisausschusses über den Verkehr
mit Brotgetreide und Mehl vom 4. April 1917, durch
die die Verordnung vom 20. September 1915 in der
Fassung vom 24. Februar 1917 abgeändert wird;

3 . die Verordnung des Kreisausschusses vom 20. Septem¬
ber 1915 in der neuen Fassung vom 4. April 1917;

4. die Aussührungsanweisung zu dieser Verordnung,
und ersuche die .Herren Bürgermeister , den Ortseinwvhnern
von den Aenderungen sogleich Kenntnis zu geben.

Den Bäckern sind die neuen Bestimmungen gegen Unter¬
schrift bekannt zu geben.

Die neuen Brotpreise werden besonders veröffentlicht.
Der Vorsitzende de» Kreisausschusses.

Luderstadt.
*

R . M . 1219. Berlin , den 23. Marz 1917.
Bekanntmachung.

Mit Rücksicht auf den ungünstigen Ausfall der Vorrats¬
erhebung vom 15. Februar ' d. I . hat das Direktorium der
Rcrchsgetreidcstelle mit Zustimmung des Kuratoriums und
ulit Einverständnis des Herrn Präsidenten des Kriegsernöh-
ruugsamts heute gemäß 8 14 der Verordnung über Brotge¬
treide und Mehl aus der Ernte 1916 (Reichs -Gesetzbl. S.
613/782 ) folgendes beschlossen:

1. Die als Höchstverbmuch zulässige Taa ->skopsmenge
an Mehl für die versorgungsberechtigte Bevölkerung wird
auf 170 Gramm festgesetzt.

Verordnung
über de» Berühr mit Brotgetreide und Mehl.

Aus Grund der 88 47, 48, 49 und 57 der Verordnung
des Bundesrats über den Verkehr mit Brotgetreide und
M<hl aus der Ernte 1916, vom 29. Juni 1916 (Reichs -Ge¬
setzbl. S . 613 , 782) wird für den Untertahnkreis folgendes
angrordnet:

I.
In der Verordnung des Kreisausschusses über den Ver¬

kehr mit Brotgetreide und Mehl vom 20 . September 1915
in 1er Fassung vom 24. Februar 1917 — Kursblatt Nr . 53
— werden folgende Aenderungen vorgenommcn:

1. In 8 2 ist der zweite und dritte Absatz zu streichen
2. In 8 6, Ziffer 1 ist anstelle voll 70 Gramm , 75

Gramm , in Ziffer 2 anstelle von 1750 Gramm 1560 Gramm
und anstelle von 3(4 Pfund 3 Pfund zu setzen.

3 . Im 8 Iff Ms . 1 ist anstelle von 1750 1500, anstelle
von 1225 1170, anstelle von 1470 1350 und anstelle von
1400 1200 zu setzen.

4. Der 8 14, Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Tie in den Unterlahnkreis verziehenden Personen ha¬

ben, bevor ihnen eine Brotkarte ausgehändigt wird , einen
Abmeldeschein bei der Ortspolizeibehörde vorzu legen. Die
aus dein Unterlahnkreis fortziehenden Personen haben sich
beim Verlassen des Kreises bei der Ortspotrzeibehördc der¬
jenigen Gemeinde , in der sie die Brotkarte erhalten haben,
unrcr Ablieferung der Brotkarte abzumelden . lieber die
Abmeldung ist eine Abmeldebescheinigung zu erteilen ."

Dem 8 14 ist am Schluß folaender neuer Absatz anzu-
fiißdt:

„Den nur vorübergehend im Unterlahnkrcks sich auf-
haltenden Personen sind Brotkarten nicht auszuhandigen.
S,e haben sich vielmehr mit Reichsreisebrothesten auf Grund
der hierüber bestehenden Bestimmungen in ihren HcimatSgc-
meinden zu versehen."
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Die vorstehenden Vorschriften treten mit »em 16. April
391? in Kraft.

Diez , den 4. April 1917.
Der K»ei»«u»schutz de» « nterlahnkreise».

»atzerStzdt.

Verordnung
über den verkehr mit » rstgetreide und « ehl
vom 2«. September 1915 i« der Aafinng »»«

4. April 1917.
Auf Grund der 8ß 47, 48, 49 und 57 der Verordnung des

Bundesrats über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
aus dem Erntejahr 1915 und 28. Juni 1915 (Retchsgeietz-
blatt Seite 363) und der Bekanntmachung über Brotgetreide
und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29. Juni 1916 (Reichs-
gesetzblatt Seite 782) wird für den Unterlahnkreis folgendes
angeordnet:

8 1.
Weizen und Roggen ist bis zu vrerundneunzig vom

Hundert auszumahlen.
8 3.

Bei der Bereitung von Roggenschrotbrot ist eine Mehl-
rnischung zu verwenden, die aus 20 Teilen Weizenschrotmehl
und 8(. Teilen Roggenschrotmehl besteht.

8 3.
Bei der Bereitung von Weizenbrot (Grahambrot in

Form von Brot und Brötchen) ist reines Weizenschrvr, zu
94 vom Hundert ausgemahlen , zu verwenden.

8 4.
ist fortgesallen.

> i § 5. ‘ '
In : übrigen bleiben alle über die Bereitung von Back¬

ware erlassenen Vorschriften, namentlich die Vorschriften
der Verordnung des Bundesrats in der Fassung der Be¬
kanntmachung Dom 26. Mai 1916 (ReichSgesetzblatt Seite
413) in Kraft . , ,

8 6-
fU  werden folgende Einheitsgewichtc vorgeschrieben:

1. für Weizenbrot — Brötchen — 75 Gramm:
2 sür Rogaenschrotbrot 1500 Gramm oder 3 Pstrnd und

1000 Gramm oder 2 Pfund , welches Gewicht das Brot
am zloeiten Tage, den Tag der Herstellung mitgerechnct,
aufweisen muß;

3. sür Weizenschrotbrot - Grahambrot — 1000 Gramm
oder 2 Pfund;

4. Zwieback ist nach Gewicht zu verrufen.
S 7.

Roggenschrotbrot und Weizenschrotbrot dürfen nur in
Langform gebacken werden.

8 &
Roggenschrotbrot darf erst am zweiten Tage, den Tag

der Herstellung mitgerechnet, verkauft werden.
8 9.

Bei der Bereitung von Kuchen darf nlchr mehr als die
Hälfte des Gewichtes der verwendeten Mehle oder mehl-
artiiwn Stoffe aus Weizen oder Roggen bestehen. Dre,e
Vorschrift ist ganz allgemein , insbesondere von den Kon¬
ditoreien , Backereien, Gemeindebackhäusern, Gasthöfen, Gast-
und Schankwirtschaften sowie von den Haushaltungen zu be-

Kuchen gilt jede Backware, zu deren Bereitung mehr
uls 10 Gewichtsteile Zucker aus neunzig Gewichtsteue Mehl
oder mehlartige Stoffe verivendet brecden. Zwieback fallt
daher, je nachdem mehr oder weniger als 10 Gewichtstrite
Zucker zu seiner Herstellung verwendet werden, unter Kuchen
***v unter Metzenbrot.

San,lirm »nn i *. rar » — « .
8» . ~

S 10.
ist fortgestrUeu.

S 11.
Die Entnahme von Brot und Mehl ist nur mit der Be¬

schränkung zulässig, daß aus den Kopf der Bevölkerung und
aus die init Montag beginnende Kalenoertvoche ein Brot
im Gewicht von 1500 Gr ., oder an Mehl 1170 Gr ,̂ obtx
21 Briftchen im Gewicht von 1350 Gr ., oder 1300 Gr.
Zwieback entfallen . . .

Mehl im Sinne dieser Verordnung ist Weizenschrot
und Roggenschrot. ' „ „ „ , . ,

Auf die Unternehmer iandwirtschaftiicher Betriebe,
denen gemäß 8 6 der Bundesratsverordnung wer den
Verkehr mit Brotgetreide und Mehl vom 29. Juni 1916 —
Reicksgesetzblatt Seite 782 - für sich und ihre Angehörigen
das erforderliche Brotgetreide oder Mehl bela„en worden
ist, auf die sogenannten Selbstversorger , findet diese Be¬
stimmung keine Anwendung . i

8 12.
Die Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl darf

nur auf Grund von Brotkarten erfolgen, die von der Orts-
Polizeibehörde des Wohnortes ausgegeben werden.

Die Abgabe und Entnahme von Kuchen und Zwieback,
soweit er dem Kuchen gleich zu achten ist (vergl. 8 0
Abs. 2) ist an diese Vorschrift nicht gebunden.

8 13.
Jeder Haushaltungsvorstand erhält von der OrtSpotlzei-

behördr fiir jede der Haushaltung ungehörige Per,on , so¬
fern sie nicht vom Recht der Selbstversorgung Gebrauch
gemacht hat , ft eine mit ihrem Namen und mft einer
Nummer versehene, nicht übertragbare Brotkarte , in wel¬
cher angegeben ist, wieviel Brot die Per,on ,ur den Zeit¬
raum von 4 Wochen beanspruchen kann.

Kinder sind dabei, ohne Rücksicht aus ihr Alter , er¬
wachsenen Personen gleichzurechnen.

Die Nummer der Brotkarte entspricht oer Nuunner der
über die ausgegebenen Brotkarten von der Ortspoiizeibr-
hörde zu führenden namentlichen Ortsliste.

Als zum Haushalt gehörig sind auch Ciuzelpersonen zu
betrachten, die zur Wohngemeinschaft gehören, aber keine
selbständige Haushaltung sichren. Der HaushaltungSvor-
stand ist verpflichtet, diesen Einzelpersonen das ihnen An¬
kommende Brot , oder aus Verlangen die ihnen zukommende
Brotkarte auszuliefern.

Der Haushaltungsvorstand hat Veränderungen im Pev-
svuenstand seines Haushaltes , deren Wirkung sich aus eine
läuaere Zeit aus eine Woche erstreckt, der Ortspolizerbehörve
anzuzeigen, die die namentliche Liste ändert und entweder
die Brotkarte einzieht oder eine neue ausstellt , ft nachdem
es sich um Abgänge oder Zugänge handelt.

8 14.
Die in den Unterlahnkreis verziehenden Persmwn ha-

ben. bevor ihnen eine Brotkarte ausgehandlgt wird , einen
Abmeldeschein bei der Ortspolizeibehörde vorzulegen. Die
aus dem Unterlahnkreis fortziehenden Per,onen ^ haben sich
beim Verlassen des Kreises bei der OrtspolizeibehölDe der
ftnwen Gemeinde. in der sie die BrMkarte erhallen haben
unter Ablieferung der Brotkarte abzumelden, lleber Die
Abmeldung ist eine Wmeldebescheintgung zu ermfen.

«iir die Abmeldung sind in erster Linie der Haushal-
tungsvorstand rmd in zweiter Lime der Brotkartenbe,itzek
veranüvorrlich . _

Die Abmeldung hat spätestens am zlveften Tage nach
der Abreise des Brotkartenbesitzers zu erfolgen.

! Den nur vorübergehend im Unterlahnkreis sich aus¬
halte,wen Personen Und Brotkarten nicht auszuhandigen
Sie haben sich vielmehr mit ReichsreiscbrothestenaufGnnw
der hierüber bestehenden Bestimmungen in ihren ,Heimat^
gsmeinden zu versehvi.
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Xtv ©rat» urib Mehlbezntz toon SttafamltaUea, RtVtU-
a*faag«nfnlagetn, von MUUärpersonen und von der schwer

Auch für Einzelfälle besonderer Art bleiben besondere
arbeiteten Bevölkerung unterliegt besonderen Vorschriften.
Anordnungen Vorbehalten.

8 16.
In Gasthöfen und in Gast- und Schankwirtschaften varf

Brot nur zugleich mit anderen Speisen verabreicht werden.
Es ist den Gästen zu gestatten, mitzebrachteS Brot

zu verzehren.
Das Aufstellrn von » rot und Brötchen aufden Tischen

zum beliebigen verbrauch ist verboten. SS darf den « ästen
Brot nur auf Bestellung und gegen besondere Bezahlung
verabreicht werden.

Die Haushaltungen der Besitzer und Verwalter von
Gasthöstn und von Gast- und Schankwirtschaften ernschlreß-
Itch der Angestellten sind als Privathaushaltungen zu be¬
handeln. 8 17-

Jede Brotkarte gilt für vier Kalenderwochen nach Maß¬
gabe ihres Aufdruckes. Die Verwendung ver einzelnen Brot¬
marken zu anderen als den ausgedruckten Zeiten rst unter
sagt. J « e Brotkarte erhält für jede Woche 6 Marken, die
ihrrnl Auchruck entsprechend gültig sind, für st

250 Gr . Brot , oder
195 Gr . Mehl , oder

3 Brötchen zu je 75 « r ., oder
200 Gr . Zwieback,

insgesamt also für jede Woche
1500 Gr . = 3 Pfund Brot , oder
1170 Gr. Mehl, oder
18 Brötchen zu je 75 Gr., oder
1200 Gr. Zwieback.

Die Brotmarken sind lediglich Ausweise und keine Zah¬
lungsmittel . Sie dürfen nicht gegen Tntgelt gehandelt
werden. .

Bei der Entnahme von Brot und Mehl ist du Brotkarte
vvrzulegcn. Der Bcrkäuftr hat die an der Brotkarte befind¬
lichen Marken , die der verkauften Gewichtsmenge ent¬
sprechen, abzutrennen und an sich zu nehmen.

Die Bäcker und .Händler haben die aus einen Fäden auf¬
gezogenen Brotmarken an die für ihren Wohnort zuständige
Ortepolizeibehörde der Regel nach ;eden Montag , vormrt-
tuas bis 9 Uhr abzuliefern . Ueber die abaeliesertcn
Märken erteilt die Ortspolizeibehörde eine Beschermgung.
Ter Bäcker und Händler hat nur Anspruch aus weiteren
Bezug von so viel Mehl , wie die von ihm vereinnahmten
Brotmarftm angeben, und hat seinen Bedarf bei der Octs-
polizeibehörde anzumelden.

8 19.
Bäckern und Händlern ist die Abgabe von » rot und

Mehl über die Krrisgrenze hinaus untersagt.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses kann Ausnahme«

für den Gcenzderkehr zulasten.
8 19.

Wer diesen Anordnungen zuiviberhandelt , wird gemäß
8 57 dm Verordnung des Bundesrats über den Verkehr mit
Brotgetreide und Mehl aus dem Ernteiahr 1916  vom 29
Juni 1916 - Reichsgesetzblatt Seite 782 - mrt Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe brs zu fünfzehn¬
hundert Mark bestraft.

Außerdem kann die Ortspolizeibehörde ein Geschäft,
bestell Inhaber oder Betriebsleiter sich ttt Befolgung der
Pflichten unzuverlässig eriveist, dre ihm durch diese Ver¬
ordnung auferlegt sind, aus Grund des 8 .>6 a. a. O.

schließen. § 20.
Die vorstehenden Vorschriften treten mit dem 16. A ril

1917 in Kraft.
h » U»t«rlah«kr-qe».

Fassung vom 4. April 1911.
Die Abänderung der Verordnung des Krers-Ausichusies

vom 20. September 1915 in der Fassung vom 24. Februar
1917 ist notwendig geworden, da die Ta »»skopsmengr des
täglichen Mehlverbrauches allgemein herabgesetzt worden ist.

Die alten Aussührungsanweisungen des Vorsitzenden
des Krcisausschusses vom 21 September 191a bum. 19
Januar 1916 und vom 24. Februar 1917 blerbeir ur Gultrg
fei" soweit sie nicht durch diese Ausführungsanwel,ung ab-
gtürtbcrt werden.

Zu 8 3.
Da zur Brotbereitung Brotzufatzmittal nicht mehr zur

Krrmauna stehen, ist in Zukunft das Brot ohne ^ treckung»--
mittrl zu backen. Hierbei ist Roggenschrotmehl und Weizen°
lcbrotmchl in dem bisherigen Verhältnis ovn 4 : 1 (80
Roaaenschrotmehl und 20 Teile Weizenschrotmehl) zu ver¬
wenden. Tie Absätze2 und 3 des 8 2 der alten Verordnung,
die über Streckungsmittel lauten , waren daher zu streichen.

Zu 8 6 und 11 . .
Das Einheitsgewicht für Brot ist von 1750 Gramm auf

ITtO Gramm = 3 Pfund Brot di« Woche herabge>etzt wor-
wn da d^rck die Anordnung des Direktoriums der Reichs-
getrcidrstiflle die zur^Verfügung stehend- Mehlmeng- ver-
mlndert worden ist.

Ta die sich vorübergehend im Kreis« aufbaltenden Per¬
sonen Brotkarten des Kreises nicht mehr erhalten dürfen,
war hier eine Aenderung notwendig.

Die Brotkartenausgabestellen haben genau daraus zu
ackten daß r̂ e Brotkarten nicht für die Zeit ausgestellt
werde»!, für die dem Antragsteller bereits Relchsrei,ebrot-
ĥ fte gegen Brotmarken umgetau,cht worden s.nd.

Ins -stae de/ .Herabsetzung der täglichen Mehlmenge war
eine n̂cue Einteilung der Brotkarte erforderlich. Wahrend

T tflte attf die Woche entfielen, entfallen von
Mb nur noch auf jede Wo^ 6 Marken . Die aus einer
Brotmarke eingetragenen Zahlen ent,prechcn Ar nicht
mehr der zuständigen Tages köpf men  ge . * te
krpsmenge beträgt jetzt rund 215 Gramm.

Ta die für eine Woche zur Verfügung stehende Mehl-
1170 Gramm beträgt , lautet nunmehr dre einzelne

Brotmarke nicht mehr aus 175 Gramm jöndern ^ us tat
sechsten Teil von 1170 Gramm , also aus 19o Gramm.
Net-crclnstimmung hiermit wurde auch das Gewicht de
Brötchen von 70 auf 78 Gramm erhöht.

Diez,  den 30. März 1917.
Der Borfitzenve de» Kreisansschusses.

Dudrrftadt.

Anordnung
über

A«-a»te »nd Aerwrnbuug von Reichs-Neijrtrotmarkr«
im Uuterlahukreise.

Aü, Grund des, 8 47 ff. der Bekanntmachung über Bwt-
aetrcide und Mehl aus der Ernte 1916, vom 2d.̂ ;unt intv
9 a:»4rf Seite 782 — und der Anordnung des
Direktoriums der Reichsgetreidestelle vom l4. ^ Vlemwec
1816 über die Einführung von Reichs-Reisebrotmarken tom
fär den Unterlahnkreis folgendes bestimmt.

11.
Reichs-Reisebrotmarken im Sinne dieser Anordnung

lind die für das Reichsgebiet durch Anordnung d ŝ Drrek-
tortums der Reichsgetreidestelle eingeführten, Uchmarẑ i^
rcten ) mit Wertpapierunterdruck ver,ehenen »erchs-Rerse^
irrlmork « ! ia Heften und voge».
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Dtt - (Verneinten haben bie 9teidjg - 9teifebvul [)cfte nnb
'tagen  vor 9lutfgabe mit bem Sitfftl  Der VemeinBe?u Der»
ftOm. Die Gfültigleitäbmter ber  Neichs-Reisebrotmarken istund,-schränkt.

Äkk- OrtSbehöröen traben über Die Ausgabe Der Reich'S-
tteln-brutmarlen  und über Die dom Empfänger zurückge-
geöenen oder von ihm einbehaltenen Abschnitte Der kom-
«miu-len Brotkarte, bezw. über die Verocchnnng mit den
Selbstversorgern (8 5) Listen zu führen.

8 3.

Bäcker, Hotels, Pensionen, Gast- uno vŝ u«W n.ii
len Dürfen die Annahme von Reichs-Reisebrormarken nicht
verlveigern. Bei der Verabfolgung von Gebäck haben diese
sofort nach Empfang der Reichs-Rtifebrotmarke den rechts
von der Durchlochung befindlichen Teil der Marke abzu--
trenncn . Die Abtrennung hat nicht durch die Bedienung,
sondern durch die Person zu erfolgen, die das Gebäck an
die Bedienung abgibt . Der abgetrennte kleine Teil braucht
nicht aufbewahrt zu werden.

8 9.
Wer, ohne seinen Wohnsitz aufzugeben, ras »em Unter-

luhukreis verreisen will , erhält für die Zeit der Abwesen¬
heit vom Wohnorte aus Antrag Reichs-Reisebrormarken.
Ein Brotkarten -Abmeldescheindarf dann uichr erteilt wer¬den.

* 4 .
Ein Brottarten -Abmeldeschein wird nur beim Wechsel

tc Wohnortes  oder des ständige»  Aufenthaltes er¬
teilt . Einem solchen Wechsel gleich zu achte» ist die polizei¬
liche Abmeldung auf Reisen „für unbestimmte Zeit ". Eine
Ncise ist nur dann für „unbestimmte Zeit " anzuseheu, wenn
jemand ohne Wechsel des Wohnortes aus Monate oder für
rrcch längere Zeit verreist, ohne daß der Endtermin der
Reise auch nur annähernd von vornherein bestimmt wer¬
den kann.

Auch in diesem Falle werden, um Schwierigkeiten beim
Ueocigang in die Brotversorgung eines anDeren Kommunal-
vervundes zu vermeiden, auf Antrag Reichs-Reisebrotmal-
kcn verabfolgt . Auf dem Brotkarten -Abmeldeschein ist dann
ober ein Vermerk über die Zahl der ausgehünDigten Reichs-
Reist'vrvtmarken , sowie über den Zeitraum zu machen, für
treliU » sie ausgehändigt worden sind.
i 8 5.

Tie Ausgabe der Reichs-Reisebrothefte und -bogen er¬
folg: an Inhaber von gewöhnlichen, vom Kommunalderband
aus êgebenen Brotkarten nur gegen Abgabe der Brotkarten
«Der einzelnen Brotmarken . Die Abgabe muß sofort bei der
Ausgabe der Reichs-Reisebrotmarken ersoigen. Ist dies nicht
möglich, weil dir Zeit , für die die Reichs-Reisebrotmarken
beantragt werden, über die Zeit für die die Brotkarten
gelten, hinausgeht , so können V-ichs-Retsebronuaikeu gegen
Verzicht im Voraus auf die entsprechende Zahl der Brot-
inarken - also im Vorschuß — ausgestellt werden.

Selbstversorgern , also Personen des Kreises, die keine
Brotkarten haben, sind Reichs-Reisebrotmarken nur dann
cuszustellcn , ivenn ' die Lrtspolizeibehörde der der Aus¬
stellung der Mahlscheine die den Selbstversorgern für die
folgenden Monate znstehenüe Getreidemenge entsprechend
kürzt. Tie Kürzung beträgt für jedes RelchsMeiseb rotheft
830 Er . Getreide, das an tie vom Kreisausschuß zu bestim¬
mende Stelle abzuliefern ist.

Für ein Reichs-Reisebrotheft, das zum Bezug von 1000
Er . Gebäck berechtigt, sind 4 gewöhnliche Brotmarken zu je
250 Gr . 1000 Gr . abzugeben. Für die Entnahme des
Brotes für eine Woche sind daher IVz Reichs-Reisebrothefte
erforderlich.

8 6
Reichs-Reisebrotmarken sind ferner auf Antrag an Ans-

landsfremde und an alle diejenigen Personen zu verans-
oabcn, die der kommunalen Brotversorgnnz nicht unter-
stehen. Zu diesen Personen gehören auch die Militär¬
urlauber.

Zur Verhinderung eines mehrfachen Bezuges dürfen
Reichs-Reisebrotmarken an Auslandsfreuioe und Militär-
urlauber nur gegen Vorlegung des Reife- oder Urlaubs-
PasseS verabfolgt werden. Auf dem Paß der Militärurlau-
krr ist unter Angabe der Zahl der äusgehändizren Reichs-
Reisebrotmarken der Zeitraum zu vermerken, für welcke
diese bezogen ivorden sind. Ausländer erhalten eine be-
sondere Bescheinigung. da oer Reisepaß nach den paßpolizei¬
lichen Vorschriften mit Vermerken über die Brotversorgung
nicht versehen werden darf.

Tie Bäcker sind verpflichtet, die Reichs-Reisebrotmarken
getrennt in 40 und 10 Gr . zu sammeln und an die für den
Wohnort zuständige Ortspolizeibehörde mit den übrigen
Brotmarken abzuliesern. Die dieserhalb erlassenen allge¬
meinen Vorschriften des Kreisausschusses vom 24. Februar
181? finden auch auf die Reichs-Reisebrotmarken Anwen¬
dung.

8 10.
Verlorene Reichs-Reisebrotmarken werden nicht ersetzt;

ein Umtausch oer vor dem 15. April bezogenen Reichs-Reise-
bictmnrlen findet nicht statt.

8 11.
Di« bisherigen Reichs-Reisebrormarken ohne Unterdrück

dürfen nur noch bis zum 15. Aprik ds. Js . einschließlich
verwendet werden; auf diese findet bis dahin die Bestim¬
mung des 8 8 über die Entwertung keine Anwendung.

8 12.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu secks

Monaten oder mit Gelo strafe bis zu 1500 Mark bestraft.
8 13.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Decöfsent-
lichung im Amtlichen Kreisblatt in Kraft . Vom gleichen
Tage ab werben die Anordnungen des Kreisausschusses vom
10. Oktober 1916 — Kreisbtatt Nr . 242 — und vom 31.
Januar 1917 — Kreisblatt Nr . 31 — außer Kraft gesetzt.

Diez,  den 30. März 1917.
Der Kreisausschrrtz des Nrrterl « hnkreises.

Duderftidt.

I .-Nr . 2615 II. Diez,  Den 30. März 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die vor¬

stehende Anordnung in ortsüblicher Weise bekannt zu macken
und für ihre genaue Ausführung zu sorgen. Ich hebe hervor:

1. Die neuen Reichs-Reifebrothefte srnD mit Wirkung
vom 16. April ds. Js . ab auszugcoen. 'Tie alten Hefte
dürfen nach Diesem Zeitpunkt nicht mehr verausgabt werden.

2. Ten Inhabern von Hotels, Pensionen , Gast- und
Schankwirtschasten dürfen für ihre Betriebe Brotkarten des
Kommunalverbandes nicht ausgehändigt werden. Sie haben
das Brot für ihre Gäste auf Grund der Reichs-Reisebrot-
marken bei den 'Bäckern zu entnehmen.

3. Tie Bäcker haben die Reichs-Reisebrotmarken ent¬
sprechend der Anordnung des Kreisausschusses vom 24. Fe¬
bruar 1917 mit den übrigen Brotmarken den Lrtspolizei-
behörden cinzureichen, die ihrerseits dre Reichs-Reisebrot-
marken in die zu führende Liste einzutragen haben. Tie
Reichs-Reisebrotmarken sind mit den übrigen Brotmarken
der Kaufmännischen Geschäftsstelle einzureichen. Dauer sind
sie so zu verpacken, daß die vollen Reisebrothefte und die
Brotmarken zu 40 und 10 Gr . je für sich abgeliefert werden
Ber der Ablieferung ist anzugeben:

a) wieviel volle Reichs-Reisebrothefte,
b) wieviel Reichs-Reisebrotmarken zu 40 Gr .,
c) wieviel Reichs-Reisebrotmarken zu 10 Gr.

abgelieserl werden.
4. Das nach 8 6 der Verordnung von den Selbsrversor-jrrrr abgelieferte Brotgetreide ist an die Kaufmännische»eschästsstelle des Kreisausschusses hier abzuliefern.
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finD heute 250 fflr. Brot utx?> dom 16 . Ayril ■:«. Jtz . a<:
215 Gr . Brot täglich . Die Zahl der mit Rtch4 -R :iiebrot
marken versehenen Militärurlauber ist in den monatlich,
Vvrzulegenden Berichten genau anzugeben . Die MUiiä.
Urlauber sind für die Dauer ihrer Reise von der Front nach
dein Urlaubsziel von ihren Truppenteilen ausreichend mir
Brot versorgt , was bei der Ausgabe zu beachten ist.

0 . Zu 8 4 der Verordnung bemerke ich noch, daß auch
bet längeren Reisen die Aushändigung von Reichs -Reisebrot-
marken die Regel bilden soll , nicht dre Ausstellung einer.
Brotkanen ^AbMeldescheines . Wenn jemand nicht iveiß . ob
er z. D . in drei oder vier Wochen, in zlver oder drei Mo¬
naten usw. nach seinem Wohnsitze zurückkehren wird , so ist
hierin eine Reise von unbestimmter Dauer im Sinne der
Brotversorgung nicht zu erblicken.

7. Zu 8 6 wird sich die Ortsbehörde bei Ausländern di.
nach Ausweis ihres Passes bereits aus einein anderen
inländischen Kommunalverband zugereist sind , durch die Be
frag,mg des betreffenden Ausländers und im Zweifelfalle
durch Rückfrage bei der Ortsbehörde des letzteren Kommu¬
nalverbandes oder auf andere geeignete Weise darüber zu
vergewissern haben , ob und gegebenen Falles für welch: i:
Zeitraum der Paßinhaber etwa schon mit Reichs -Reisebrot-
marken versehen ist. ^

Der » - rfttze«»- de» KreiSa»»sH«HcS.
D » d » rNadt.

Belamrlmaihrmg
über Inanspruchnahme von Vietreide und Hülsen früchten . Vom
22. März 1917.

Auf Grund des 8 1 der BundeSratsverordnnng über
t :riegsmaßnahinen zur Sicherung der Volksernahrun » vom
22. Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

S 1.
I . Tie nock in den Händen der Erzeuger befindlichen Vor¬

räte an Brotgetreide , Gerste, Hafer , Hülsenfn 'ichteu. allein
oder mit anderen Früchten gemengt, und an Schrot (Graupen,
Grütze) und Mehl , das aus diesen Früchten hcrgestellt ist,
werden für die Ernährung des Volkes in Anspruch genommen,
und zwar zugunsten des Kommunalverbandes , in besten Be¬
zirk sich die Vorräte befinden.

II . Von der Inanspruchnahme bleiben ausgeschlossen die
Mengen , die auf Grund der im 8 2 getroffenen Vorschriften
im eigenen Betriebe des Erzeugers verwendet werden dürfen

ai zur Ernährung des Unternehmers des landwirtschaftlichen
Betriebs und der Angehörigen seiner Wirtschaft einschließ¬
lich des Gesindes sowie von Naturalberechiitten , insbe¬
sondere Altenteilern und Arbeitern , soweit diese kraft ihrer
Berechtigung oder als Lohn solche Früchte zu beanspruchen
haben (Selbstversorger );

d) zür Fütterung der im Betriebe gehaltenen Tiere:
et zu Saatzwecken;
d) zur Verarbeitung.

8 L
1 Für die im 8 1 genannten Zwecke dürfen ovm Nr-

zrnger verwendet werden:

Betrieb«
d) Berftlttrrnng für Zuchteber und "Muttersauen hvchsten»

1 Kilogramm für jedes Tier auf den Tag , öi? zum
15 August 1917 gerechnet, soweit Ersatz durch Hiner , Kleie
oder Weidegang unmöglich ist;
c) als Saatgut IW Kilogramm für das Hektar'
2 zur Verarbeitung die Mengen, die ihm auf G>und eine«

Konttngents (§( 20 der Verordnung über Gerste aus der
Ernte 1916 vom 6. Juli 1916, Reichs -Gesetzbl. S . 300) zur
Verarbeitung zugeteilt oder freigegcben sind;

3 zur Verfütterung für Schweine , über die Mast . ,trage
abgeschlossen stnv. die von staatlichen Maftorganisationen ge¬
ll efetten Mengen.

C. bei Hrser:
1 zur Fütterung der im Betriebe gehaltenen Tiere fol¬

gend!! Mengen:
ai Einhufer : oiejenige Menge , die von der für die Zeitz

vom 1 Januar bis 31. Mai 1917 zustehendcn Menge
von ß3/* Zentner noch nicht verfüttert worden (ft, nn»
dazu 31/4  Zentner für die Beit vom 1. Juni bis 1*5. Sep¬
tember 1917 für jedes Tjer;

lOZumtbullen : 1f/z Zentner für die Zeit vom l5. April
bis 15. September 1917 für jedes Tier:

et Ochsen und Lugkühe : die Menge , die hon der für die "Hetr
vom 1. März bis zum 31. Mai 1917 zustehenden Menge
von 1 Zentner noch nicht verfüttert ist:

d) Zuchtschafböcke, Schasbocklämmer und Äcgenbörke : 2 Zent¬
ner für jedes Tier.

In Bettteben , denen Gerste aus der ihnen nach den
früher geltenden Bestimmungen zustehendcn Meng : abzu-
nrhmen ist, kann dem Erzeuger für besonders ' schwere
Zngttere , wenn es zur Aufrechterhaltung der Wittschafr
nnbcdingt notwendig ist, bis zu je 100 Kilogramm Haft»
oder,, wo dieser nicht in genügender Menge vorhanden ist,
statt dessen die gleiche Menge Gerste belassen werden.
2. als Saatgut 3 Zentner für das Hektar der Anbau¬

fläche. soweit nicht durch besondere Genehmigung ein höherer
Satz zugelassen ist.

D. bei Hülsenfrüchten:
1. zur Ernährung der Selbstversorger 5 Pfund für jede

Person;
2. als Saatgut bei großen Bittoriaerbjen und Ackerbohne»

i>Zentner für das Hektar , bei allen übrigen Hülsenfrüchten
4 Zentner für das Hektar der im Wirtschaftsjahr 1916 be¬
bauten Fläche, außerdem die von der , Rtchshülsensruchtstelle
ausdrücklich Meck» Vergrößerung der Anbaufläche freigeooben' n
Mengen.

II . Außerdem bleibt von der Inanspruchnahme ausge¬
nommen auerkG «ites Saatgut , sowie Saatgetreide , das zu
Saatzwecken in Wirtschaften gezogen worden ist, die sich
nachweislich in den Jahren 1913 und 1914 mist dem Verkaufe
ton Saatgetreide belaßt haben , ferner Hülsensrüchte, oie zu
Saatzwecken von der Retchshülsensriichtstelle sreigegeben find.

A. bei Brotgetreide:
1 für die Zeit bis zum 15. April die nach tz 6 Ab ;. 1*

der Verordnung über Brotgetreide und Mehl vom 29. Juni
1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 782) zur Ernährung der Selbstver¬
sorger bestimmte Menge ; für die Zeit vom 16 April 1917
bis zur neuen Ernte 27 Kilogramm für den Kopf der zu ver¬
sorgenden Personen;

2 als Saatgut von Sommerweizen 185 Kilogramm, von
Sommerroggen IW Kilogramm fiir das Hektar , soweit nicht
durch besondere Genehmigung ein höherer Satz zugelisten ist

8. bei Gerste:
1 innerhalb der Grenzen derjenigen Mengen , die Unier-

nchmcr landwirtschaftlicher Betriebe nach 8 6. 8 11 Abs. 3
Satz 2 der Verordnung über Gerste aus der Ernte 1.Ö16 vom
G. Juli 1916 (Reichs -Gesetzbl. <$ '. 800) insgesamt verweuv 'n
durften,

I 8.
1- Zur Feststellung uno zur Erfassung der in Ayjpruch

^enoimnenen Vorräte werden Ausschüsse gebildet
II . Die Mitglieder dieser Ausschüsse sind befugt, alle

Räume und Oerttichkeiten zu betreten , wo Vorräte der im
8 1 bezeichnten Att verwahrt sein können, und dastöst alle
Handlungen vorzunehmen , die zur Ermittlung der Vorrat
und zur Feststellung der ablirferungspflichttgen Mengen er¬
forderlich sind.

III . Wer Vorräte der im 8 1 bezeichnten Art in Gewahr¬
sam hat , ist verpflichtet , den Mitgliedern des Ausschusses jede
zur Ermittlung der Vorräte und zur Festste. .ung der abzuliefern-
den Menge verlangte Auskunft zu geben und darauf bezüglich«'
Aufzeichnungen vorzulegen . Die gleiche Verpflichtung haben
all « in solchen Betrieben beschäftigten Personen tnichlietzltch
»* Hamfli « ,»ng»h»ris »«.
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imm "l>e0 /»ommunaPaerBanbe» über, in Bern ffc lagern, fo*
Mt fit nt Oft freiwillig abgeliefert werben. f

Der Erzeuger ifi betpfltcgtet,  die Borrckte öt» zur Ueh. r-
nahme zu vermähren und pfleglich zu behandeln.

» ü.
Borräte, die verheimlicht oder verschwiegen weiden, ver-.

kalten ohne Entschädigung zugunsten des Kommunalverbandes,
in dem sie lagern. Ueber Streittgtritea entscheidet di« höhere
Verwaltungsbehörde endgültig.

» v.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld-

-rase bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
»vird bestraft, wer die Mitglieder der Ausschüße an der Bor¬
nahme der im 8 3 vorgeschriebenenFeststettungen und Er¬
mittlungen zu verhindern sucht, die nach 8 3 erforderte Aus¬
kunft verweigert oder wisientlick uurichttg oder uavollständiz
erteilt oder Vorräte der im ß 1 bezeichneten Art verheimlicht;
oder der ihm nach 8 4 oblicgenocu Beipflichtung zur Ver¬
wahrung und pfleglichen Behandlung zuwiderhandelt.

»7.
Die Vorschrift im 8 1 Aof. 2 der Bekanntmachung über

Höchstpreise für Brotgettcide vom 24. IM 191« (ReichS-Gefetzbl.
B.  820 ) wird ausgehoben. r

8 8.
Die Erfassung der in Anspruch genommenen Mnig,»

obliegt den Kommunalverbanden nach näherer Anweisung der
Landeszentralbehörden.

8 9.
Diese Berordirung tritt mit dem Tage der « erkündun« t»

Kraft.
Berlin,  den R . Mär » 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr . tzelffertck.

»e <r. »efW « gunttme *an miumininm.
iS» beftefyt  die bearünvet « Anmrhine , vast ein großer

Teil beschlagnahmten Aluminiums noch nicht zur Anmel¬
dung gekommen ist. Die Beteiligten hoffen hrerdurch die in
ihrem Besitz befindlichen beschlagnahmten Gegenstände von
der späteren Ablieferung zurückbehalten zu können. Dies
gibt mir Devanlassung. Sie zu ersuchen, nochmals durch
öffentliche Bekanntmachung in Ihren Gemeinden wieder¬
holt zur Erstattung der vorgeschriebenen Anmeldung der
Aluminiumgegenstände aufzufordern . Sie tvollen dabei be¬
tonen, daß es nicht nur eine vaterländische Pflicht «st, der
" ' ercsverwaltung das von ihr benötigte Metali zur Bel¬
egung zu stellen, sondern daß auch nach ver Bekannt¬
machung des stellvertretenden Generalkommandos in Frank¬
furt a . M . bezw. der Kommandantur in Coblenz vom
1. Dkärz d. Js . alle diejenigen, die der Meldepflicht nicht
Nachkommen, mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft werden.

Die Vorlage der bei Ihnen eingegangenen Meldungen
sehr ich nunmehr bestimmt bis zum 12 . d. Mts.  ent-
gegen.

Eventuell ist Fehlanzeige zu «rstaiten , und bet dieser
auzugeben, daß wiederholte Aufforderung im Sinne dreier
Bekanntmachung erfolgt ist.

2*x Bsrsitze «»e »rt Krei »a» »lMfle «,
Rntertafct

Krtrsuntmach«»».
BeratunflSstelle für Schwangere

In der Univ.-Fmuenklinik zu Marburg wird Ŝ o»-
iogI und Donnerstags nachmittags von 3—4 Uhr un¬
entgeltlich und vertraulich durch die Oberschwester Rat
erteilt betr . Unterkunft vor und nach der Entbindung,
Versorgung des Kindes und dergl.

Der Direkter der Friuenklixik.

GM », ll . Diez,  den 4, «prtl 1917
Hu sie Herren « ürgermeifter des Kreise ».

Ich ersuche Sie , für da» Bekanntwerden vorstckender
Verordnung Sorge zu ttagen . Mit den Nachprüfungen wird
am Dienstag , den 10. AprU oegonnen werden. Die Land-
Witte haben sofort und zwar am Samstag , den 7., spätestens
aber am Dienstag , den 10. Apttl, ihr gesamtes ausgedrosche¬
nes Getreide (Roggen, Weizen, Hafer und Gerste) aufzu-
faflen und möglichst in Säcke zu «02 Pfund mit Sack »ri
verwiegen.

Die bereits durch meine Verfügung vom 89. März 1917.
J .-Rr . II . 3334, Kreisblatt Nr. 77, angeordnete Auffassung
und Aussonderung des Saatgutes bleibt bestehen.

Die auMrhmSlose Auftastung de? Getreides ist erforder¬
lich, damit die Kommission nicht aufgihalten wird, da fte
verpflichtet ist, sämtliche Vorräte nachzuwiegen.

Die Herren Bürgermeister gehöreu der für ihre Gemeinde
von mir ernannten Kommission a.» Auskunfisverson an.

Da das Getreide, das den Landwitten niar belasten
werden darf, sofott aügenommcn wird, haben Sie für die
Stellung einer Wage mit den erforderlichen Gewichten und
eines Fuhrwerks zu sorgen, das die be.^ .agnahmten Mengen
sofott in einen von der Gemeinde zn stellenden, sicher ver¬
schließbaren Raum k>erb ringt Ter bett. Wagenführer, der
zuverlässig sein muß, hat sich an der Verladung der Säcke
zu beteiligen

Die Bestandsaufnahmelisten eom 15 Februar I undII,
sowie die Liste über die Ernteflächenerhebungüber Gerste und
Hafer sind dem Vorsitzenden der Kommission beim Eintrefien
zu übergeben.

Der Kommistton werden zwei Milttärpersonen beigegeberr,
für deren Unterkommen zu sorgen ist

Der » orfttzende des Kreisausfchnfle».

Anzeige«.

Bckimitmachuug.
Das Betteten fremder bestellter Aecker und Wese», sowie

das freie Umherlaufen des Federviehes aus besteUten Recke rn
und Wiesen ist verboten und wird bestraft.

Freiendiez,  den 4. Apttl 1917- - 4
Die P »l«zeiderw «ltr>ug

Kanzler.

Milch-Zentrilngen
neuester Konstruktion

6 Jahre Garantie
in allen Gröasen (auch für
Ziegenhaltung) auf Lager und

sofort lieferbar.
Alle Ersatsteile sowie

Maschinenöl stets am Lager.

Julius Stein,
Diez , a. d. alten Kaserne.

Fernsprecher 238. f668

Verantwortlich für die Schttftteittmg Richard Heia. Bav K«R
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